
Leitfaden zur Antragstellung für Fachunternehmer 
Um einen Förderantrag für den Anschluss an das Wärmenetz stellen zu können, benötigt der Anschlussnehmer 

(ihr Kunde) eine 15-stellige BZA – Identifikationsnummer von Ihnen. In der folgenden Anleitung wird erklärt, wie 

sie diese BZA – ID generieren. 

Link zum KfW Portal: https://experten.kfw.de/bza-ebs-v-6.0/login/login.xhtml

 

 

 

Wenn Sie bereits einen 

Fachunternehmer Login besitzen, bitte 

hier anmelden. 

 

 

 

 

 

 

Ansonsten können Sie hier einen 

Account erstellen, dazu einfach den 

Anweisungen dort folgen. 

Nachdem Sie unter diesem Link einen 

Account erstellt haben, können Sie 

sich mit diesen Zugangsdaten wie am 

Anfang gezeigt, anmelden. 

 

Nach Anmeldung erscheint diese 

Seite: 

 

 

Hier bestätigen 

 

 

 

Hier ebenfalls einen Haken setzen und 

als Förderinstitut KfW und Förderung 

BEG-Heizungsförderung angeben 

https://experten.kfw.de/bza-ebs-v-6.0/login/login.xhtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als nächstes müssen Sie die Adresse 

ihres Kunden (Investitionsobjekt) 

angeben: 

 

 

 

Um fortfahren zu können, müssen Sie 

die Adresse prüfen lassen (sollte bei 

richtiger Adresse kein Problem sein) 

 

Anzahl aller Wohneinheiten im 

Gebäude (30.000 € förderfähige 

Investitionskosten für die erste WE / 

für 2. bis 6. jeweils 15.000 € / ab 7. 

WE jeweils 8.000 €) 

 

Hier die Anzahl der durch die ersetzte 

Zentralheizung geheizte WE 

 

 

 

Anschließend müssen Angaben zur 

geplanten Heizungsanlage angegeben 

werden: 



 Hier muss Anschluss an ein 

Wärmenetz ausgewählt werden!! 

(Gebäudenetz nur bis 16 

Anschlussnehmer) 

 

Hier müssen alle förderfähigen Kosten 

angegeben werden. Nicht nur die 

Kosten für den Sekundäranschluss, 

auch für Baukostenzuschuss und 

Hausanschlusskosten sowie weitere 

Umbaumaßnahmen im Heizungskeller. 

Deshalb am besten immer die 

maximal möglichen förderfähigen 

Kosten angeben:  

30.000 € für die erste Wohneinheit / 

für die 2. bis 6. jeweils 15.000 € / ab 

der 7. WE jeweils 8.000 € 

 

Falls eine 20 Jahre alte Gas- oder 

Biomasseheizung, oder auch eine Öl-, 

Kohle-, Gasetagen- oder 

Nachtspeicherheizung ersetzt wird 

sind 20 % Mehrförderung als 

Klimageschwindigkeitsbonus möglich. 

Dies müssen Sie bereits angeben! 

Dazu diesen Reiter öffnen. 

 

Dieses Auswahlmenü erscheint: 

Hier muss der 

Klimageschwindigkeitsbonus 

ausgewählt werden. 

 

Und welches förderfähige 

Bestandssystem ersetzt wird.  

 

Abschließend können auf der 

nächsten Seite alle Angaben überprüft 

werden. Sind diese korrekt, können 

Sie die „Bestätigung abschließen“ und 

erhalten die 15 – stellige BZA – ID. 

WICHTIG: Dies gilt noch nicht als 

Förderantrag. Mithilfe dieser BZA – ID 

und Ihrem Lieferungs- und 

Leistungsvertrag mit aufschiebender 

Bedingung muss der Hauseigentümer 

im „Mein KfW“ Kundenportal einen 

Förderantrag stellen!!  

 

 


